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I von Corvey iſt nach Schloß Rauden,

ſorgen hat.

Bureau's,

Kampf im Schooß

Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer 22 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
25 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Der Conrier.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

Juferate für den Courier werden an
enommen: Jn Leipzig in der Buchendung von H. Kirchner, Univer-

ſitätsſtraße, Paulinum. Jn Mag
deburg in der Creutzſchen B

handlung, Breiteweg Nr. 1566.

Zeitung
und Land.

Dentſchland.
Berlin d. 11. März. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Ober- Präſidenten von Auerswald zu Koönigsberg und
dem erſten Präſidenten des Appellations- Gerichts zu Munſter,
Rintelen, den Rothen Adlerorden zweiter Klaſſe mit Eichen-

h laub, ſowie dem Grafen von Schwerin auf Putzar den Ro-
then Adlerorden dritter Klaſſe mit der Schleife zu verleihen.

Se. Durchlaucht der Herzog von Ratibor und Fürſt
Se. Excellenz der

Staatsminiſter a. D. Dr. von Düesberg nach Erfurt, und
der General-Major und Kommandant von Küſtrin, von Cor-

vin-Wiersbitzki, nach Küſtrin von hier abgereiſt,
Die „Spenerſche Zeitung“ widerſpricht der Nachricht, daß

„das Landes Oekonomie-Collegium als ſolches aufhoren und für
den gleichen Zweck eine beſondere Abtheilung im Miniſterium

fur land wirthſchaftliche Angelegenheiten gebildet werden ſoll.“
Sie giebt zugleich folgende Notizen über dieſes Collegium und

i ſeine Zuſammenſttzung. Das Landes -Oekonomie-Collegium hat
bisher nicht neben, ſondern unter dem Miniſterium fungirt. Es

iſt das Organ der techniſchen Information und zugleich der
Ausführung für das Miniſterium und dabei andererſeits der
Mittelpunkt aller landwirthſchaftlichen Vereine der Monarchie,

in Beziehung auf welche es das Geſchäft der Anregung durch
peiden, Rath und That, der Vermittelung und der Vertretung zu be-

Zu einer Abtheilung des Miniſteriums kann es
ſchon aus dem Grunde nicht gemacht werden, weil es dann,
nach ſeiner jetzigen Zuſammenſetzung erſt aufgelöſt werden
müßte. Es beſteht, außer dem Präſidenten und dem General
Secretagir, die beſoldet ſind, aus, dem Director des ſtatiſtiſchen

dem Präſidenten des Reviſions-Collegium's, vier
Miniſterialräthen des Miniſter der landwirthſchaftlichen Ange-
legenheiten des Jnnern, des Handels und der Finanzen, dem
Director des Remonte Oepotweſens, einem Mitgliede der Aka-
demie der Wiſſenſchaften fur die Naturwiſſenſchaften dem Gar-
tendirector der Königl. Garten und fünf prak iſchen Landwirthen
von Ruf; alle dieſe verwalten ihr Amt unentgeltlich.

Bekanntlich wurde im Jahre 1847 vie Wildpretſteuer in
Berlin eingefuhrt. Es erfolgte dies nicht ohne einen lebhaften

der ſtädtiſchen Behörden, an welchem ſich

Halle, Mittwoch den 13. März
Hierzu eine Beilage.

1850.

auch die Preſſe, ſo weit es die damals noch beſtehende Cenſur ge
ſtattete, betheiligte. Unter den damaligen Hauptſtreitpunkten
war auch der über den materiellen Erfolg der Steuer. Es
dürfte daher Jntereſſe gewähren die bisherigen Reſultate ken-
nen zu lernen. Die Steuer ergah nach Abzug von 2pEt. Hebe-
gebühr im Jahr 1847 und zwar vom 16. April, dem Einfüh-
rungstage, bis ult. December 7736 Thlr. 10 Sgr. im Jahre
1848: 9521 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf., und im Jahre 1849: 11,581
Thlr. 1 Sgr. 5 Pf. Dieſe Summen ſind beſchlußmäßig der
Haupt Armenkaſſe überwieſen. Wir knüpfen an dieſe Mit
theilung gleich noch eine andere Notiz über die hieſigen Erzeb
niſſe der Schlacht- und Mahlſteuer in den letzten beiden Jah-
ren. Dieſelben ſind iheils für die politiſche Beurtheilung jener
Zeit, theils mit Rückſicht auf die bevorſtehende Umwandlung der
Steuerverhältniſſe von Jntereſſe. Die Mahlſteuer betrug im
Jahre 1848: 510,819 Thlr. 25 Sgr., im Jahre 1849:
506,915 Tolr. 27 Sgr. 4 Pf., mithin 1849 weniger 34,000
Thir. Die Schlacht ſteuer betrug im Jahre 1848:
419,543 Thlr. 8 Sgr. 1 Pf. im Jahre 1849: 449,251 Thlr.
6 Sgr. 7 Pf. mithin 1849 mehr 30,000 Thlr. Die Com-
mune bezog mit Einrechnung eines Zuſchlages der Braumalz-
ſteuer aus beiden Steuern einen Steuerüberſchuß, der im Jahre
1848 333,373 Thlr. 10 Sgr. 3 Pf. und im Jahre 1849:
331,635 Thlr. 29 Sgr. 1 Pf. betrug.

Die Reſultate der Einnahme der Eiſenbahnen im Januar
d. J. überireffen meiſtens die des vorigen Januars in erfreuli
cher Weiſe. So haben z. B. mehr eingenommen: Köln Minden
21,470 Rthlr., Niederſchleſiſch-Märk. 12,352 Rthlr., Berlin

amburg 7300 Rthlr., Berlin- Anhalt 4729 Rthlr., Berlin
Stettin 2727 Rthlr., Berlin- Potsdam 8266 Rthlr., Oberſchl.
16,369 Rihlr., Wiihelmsbahn 3109 Rthll

Frankfurt a. M., d. 9. März. Die feierliche Eroöff
nung der Strecke der Main-Weſer- Eiſenbahn von hier bis Fried-
berg wird morgen erfolgen. Uebermorgen wird dieſe Eiſenbahn
ſtrecke dem oöffentlichen Verkehr übergeben. 4

Kaſſel, d. 8. März. Die Regierung hat drei Candidaten
für den von Regierung und Standen gemeinſchaftlich zu wäh-
lenden Abgeordneten zum Erfurter Staatenhauſe bezeich-
net: Frhr. v. Waitz zu Eſchen in Kaſſel, Prof. Dr. Wetzell
in Marburg und Obergerichtsrath v. Roques in Kaſſel.,



Wiesbaden d. 8. März. Jn der heutigen Sitzung
unſerer Landſtande interpellirte Raht über etwaige Betheili

ung Naſſau's an der Centralbundeskommiſſion, reſp. wie eine
olche ohne Genehmigung der Kammer hätte geſchehen können

und ſich mit der Einheit Deutſchlands vertrüge. Der Miniſter
v. Wintzingerode verſpricht auf ſchriftliche Vorlage demnachſt
Antwort. Die Wahl zum Staatenhaus wird auf Antrag
v. Eck's bis zur Erledigung der Ergänzungswahl zum Volks-
haus in Schwalbach, auf die erſten Tage nach dem 11. März
verſchoben. Dem Vernehmen nach wird unſere Kammer vor
dem Erfurter Reichstag wieder vertagt werden.

Hannover d. 8. März. Jn der jl. Kammer iſt von
der Miniſterbank auf eine Anfrage des Abg. Wynecken, ob es
gegründet ſei, daß, wie man im Publikum erzähle, der preußi-
ſche Geſandte von ſeinem Hofe zurückberufen ſei, Folgendes ge-
antwortet: der preußiſche Geſandte habe eine Recreditive
nicht eingereicht, er ſei aber allerdings nach Berlin berufen,
um in einer Angelegenheit Auskunft zu geben, in der er beſon
ders unterrichtet ſei. Jm Uebrigen beſchäftigte ſich die Kam-
mer mit dem Geſetz über die Gerichtsverfaſſung. i

Schwarzburg-Rudolſtadt, d. 10. März. Die in
der geſtrigen Sitzung des Landtags erfolgte Wahl eines Ver
treters des Furſtenthums in das Stagatenhaus hat das Re
ſultat geliefert, daß der gemeinſchaftliche thuüringiſche Bevollmach
tigte im Verwaltungsrathe zu Berlin, der herzogl. ſachſenmei-
ningiſche Staatsrath, v. Seebeck durch Stimmenmehrheit er-
wählt wurde. Gheeichzeitig können wir mit Beſtimmtheit
verſichern, daß der Staatsvertrag mit dem Großherzog-
thume Sachſen-Weimar und dem Fürſtenthume Schwarzburg-
Sondershauſen, wegen gemeinſchaftlicher Ausübung der Rechts-
pflege, bis auf Zuſtimmung des Landtags, die gewiß nicht aus-
bleiben wird, nun wirklich abgeſchloſſen worden iſt.

Oldenburg, d. 8. Marz. Jn Bezug auf die Wahl
zum Staatenhauſe hat das Staarsminiſterium ein ſehr
ausführliches Schreiben an den allgemeinen Landtag erlaſſen.
Die Regierung geht darin von der Anſicht aus, nicht nur, daß

das Berliner Bündniß, gehoörig geſtützt, der politiſchen Verfaſ
ſungsentwickelung Deutſchlands einen heilſamen, unberechenba-
ren Vorſchub gewahre, ſondern auch, daß Oldenburgs Beitritt
u demſelben eine rechtsvollendete Thatſache ſei. Der Beweisr dieſe beiden Behauptungen, namentlich für die letztere, wird

aus der Verſaſſung und volkerrechtlichen Gründen geführt, und
von der Regierung bei dem Landtage die Vornahme der Wahl
eines Abgeordneten zum Deutſchen Staatenhauſe beantragt.
Es wird hinzugefügt, daß, wenn der Landtag noch nachträglich
die ausdrückliche Beſtätigung des Bundnißvertrags übernehmen
wolle, die Regierung Dem gern zuſtimmen werde. Außerdem
aber erklärt die Regierung, wie ſie bereit ſei anzunehmen, daß
durch eine vom Landtage thatſächlich vorzunehmende Wahl zum
Staatenhauſe keinerlei rechtliche Zugeſtändniſſe gemacht werden
ſollen. Dieſes Schreiben, welchem die den Vorbehalt Olden-
burgs und der Hanſeſtadte betreffenden Actenſtücke angehangt
ſind, wurde dem Landtage in ſeiner heutigen Sitzung mitge-
theilt und von dieſem, ſammt den, Actenſtücken über das Jn-
terim, die dem Landtage nachträglich zur Kenntnißnahme mitge-
theilt ſind, an einen beſondern Ausſchuß verwieſen. Hiernachſt
führte die Tagesordnung zu der Abſtimmung über die wegen

„Stimmengleichheit vorgeſtern unentſchieden gebliebene Frage ob
die von der Staatsregierung verfügte Abänderung unſers
Wahlgeſetzes bloß für die Dauer dieſes Landtags genehmigt
werden ſolle, oder unbeſtimmt bis zum Zuſtandekommen eines
neuen Wahßhlgeſetzes; und fur die letzrere Faſſung des Beſchluſ-
ſes war heute die Mehrheit mit 24 gegen 21 Stimmen, wobei
in der Minderheit auch diejenigen Abgeordneten mit zu zahlen
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ſind, welche gar nicht genehmigen, ſondern den Landtag wieder
auseinandergehen laſſen wollten.

Altona, d. 9. März. Die Permittirten der ſ chles wig
holſteiniſchen Armee ſind zum 13. März einberufen bis
zum 20. Maärz ſollen ſie ſich concentriren. Man glaubt allge
mein, daß ſie dann ins Schleswigſche einrücken werden. Jn der
Stadt Schleswig hat dieſe Nachricht große Freude erregt. Das
Gerücht beſtimmt ſchon den Oberſten v. d. Tann zum komman-
direnden General da Bonin im Fall eines Vormarſches unſe-
rer Truppen nicht im Dienſte bei uns bleiben dürfte. Auch
heißt es, daß General Hahn mit den im Schleswigſchen befind-
lichen Preußen ſich nach Kiel und den umliegenden Oſtſeehäfen
begeben wird um die Küſte zu beſchützen. Unter den unguün-
ſtigen Verhältniſſen in welchen der General Hahn in Schles-
wig ſteht, hat er durch ſein humanes und biederes Benehmen
ſich die Liebe und Achtung der ſo ſehr bedrangten Schleswiger
erworben.
Apenrade, d. 7. März. Jn der letztverfloſſenen Nacht
iſt eine Menge Wagen mit einigen Hundert von Alſen permit-
tirten, aus Schleswig gebürtigten Soldaten hier durchgekom-
men. Jhrer Ausſage zufolge waren ſie wegen Verlängerung
des Waffenſtillſtandes auf ein Jahr permittirt. Da man nun
weiß, daß eine derartige Verlängerung nicht ſtattgefunden hat,
ſo müſſen andere Grunde dieſe Permittirung veranlaßt haben.
Wollen die Dänen ihre angeblichen friedfertigen Jntentionen da
durch documentiren? oder aber im Falle des Wiederausbruchs
der Feindſeligkeiten Nordſchleßswig mit daäniſchen Soldaten an-
gefüllt haben? Die Zukunft wird uns darüber belehren. Wir
bedauern übrigens, nicht mit Gewißheit in Erfahrung gebracht
zu haben, ob vie Permittirten bewaffnet waren oder nicht.

Wien, d. 8. März. Jn ſonſt gut unterrichteten Kreiſen
hat ſich das Gerücht verbreitet, daß die Unterhandlungen zuwi-
ſchen der öſterreichiſchen und hannoverſchen Regierung, welche
hier durch die Präſidenten der beiderſeitigen Miniſterien, Schwar-
zenberg und Bennigſen, gepflogen wurden, zu einem gun-
ſtigen Reſultate geführt haben. Graf Bennigſen, der vor we
nigen Tagen Wien verlaſſen, ſoll ſich im Allgemeinen mit den
Plänen Oeſterreichs in der deutſchen Frage einverſtanden und
bereit erklärt haben, in dieſem Sinne in Hannover zu wirken.

Die Honveds-Aſſentirungen dauern in Ofen, wie
an allen Punkten Ungarns, wo Aſſentirungs-Kommiſſionen be
ſtehen, mit unerhörter Strenge fort. Taglich brechen Trans-
porte in der Starke von 2 400 Mann aus Peſth, Preßburg,
Arad, Mäiskolcz, Fünfkirchen, Großwardein u. ſ. w. auf, um
ihrer neuen Beſtimmung zu folgen. Manche der auf dieſe Art
feſt genommenen Honveds laſſen ſich verleiten,
ihrer früheren Kameraden anzugeben, die dann in ihren Dor-
fern naächtlicherweiſe von der Gensdarmerie ausgehoben werden

Türkei.
Konſtantinopel, d. 23 Febr. Man berichtet aus

Bukareſt, daß Hr. v. Kotz ebue, ruſſiſcher Generalconſul in
der Moldau und Walachei, zum wirklichen Staatsrathe er-
nannt und nach St. Petersburg zurückberufen wurde. Gene

ral Dühamel kehrt nach Bukareſt zurück mit dem Titel er
nes außerordentlichen Commiſſärs Generalconſuls, diplomali
ſchen Agenten und Commandanten aller ruſſiſchen Truppen,
ſowohl jener, welche ſich jetzt bereits in der Moldau und Wa
iachei befinden, wie auch jener, welche etwa noch dahin kom
men könnten. Dieſe Ernennung iſt von den Generalen der
Occupationsarmee ſehr ungünſtig aufgenommen worden und
General Hasford hat ſogleich ſeine Dimiſſion nach St. Pe
tersburg geſchickt. Zugleich ließ dieſe Ernennung vermuthen
daß die Ruſſen durchaus nicht geſonnen ſeien, die Fürſtenthü
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mer ſo ſchnell zu räumen und die Beſtimmungen des Vertra-
ges von Balta Liman zu erfüllen, obwohl ihr Abzug bereits
öffentlich in den Fürſtenthümern bekannt gemacht wurde. Viel-
leicht mag man dieſes Zoögern auch der griechiſch engliſchen
Differenz zuſchreiben, und in der That ſagte auch General
Lüders, als ihm die Blokade von Griechenland berichtet wur-
de, zu den Officieren ſeiner Suite, daß die Ruſſen die Donau
nicht verlaſſen würden, ſo lange die Engländer in Griechen-
land wären.

Amerika.
New-ork, d. 20. Febr. Es giebt kaum einen Gegen-

ſtand, mit dem ſich in dieſem Augenblicke unſere Tagespreſſe ſo
angelegentlich beſchäftigt, und welcher überhaupt das allgemeine
Intereſſe ſo ſehr in Anſpruch nimmt wie der zu bauende Ca-
nal von Nicaragua in ſeinen zukünftigen internationalen Bezie-
hungen. Jede Zeitung, die man in die Hand nimmt, beſpricht
die große Bedeutung der Frage mit beſonderem Nachdruck, und
im Congreß hat der Praſident in Folge dringender Anträge ſich
bereit ertlärt, alle darauf bezuglichen Papiere vorzulegen, ſobald
es ohne nachtheilige Wirkung thunlich ſei. Der zwiſchen dem
Staatsſecretair Hrn. Clayton und Sir Henry Bulwer abge-
ſchloſſene Vertrag iſt bereits mit dem letzten Dampfer nach
England befördert worden ein Zuſatz-Artikel wird heute abge-
ſchickt. Der Vertrag ſchützt die Geſellſchaft von NewYork im
Baue des Canals und beide Mächte garantiren die Neutralität
des Landſtriches, durch welchen er gelegt wird. Außerdem ent-
hält er die wichtige Beſtimmung, daß weder Großbritannien,
noch Nordamerika über irgend einen Theil von Central- Amerika
Ober Hoheit beanſpruchen, oder ihn coloniſiren, beſetzen oder be
feſtigen ſolle. Man glaubt ziemlich allgemein, daß die Ratifi-
cation des Vertrages von Seiten beider Machte erfolgen werde
iſt dies erſt geſchehen, ſo ſoll die Arbeit gleich in Angriff ge
nommen werden. Daß die Engländer die Tiger-Jnſel geräumt
haben, hat hier natürlich einen ſehr günſtigen Eindruck hervor
gebracht. Jn einer Note vom 26. December zeigt Commodore
Paynter den Behörden von Honduras an, daß er ihnen die
Jnſel auf Befehl ſeines Admirals wieder übergebe, welcher ihre
gewaltſame Beſetzung durch die unter ſeinen Befehlen ſtehenden
Truppen gemißbilligt habe. Zugleich erfahren wir, daß ſich
wirklich eine die Staaten Nicaragua, Honduras und San Sal-
vador umfaſſende Bundesregierung gebildet hat. Dem Se-
nate der Vereinigten Staaten liegt eine Bill vor, welche auf
Grundlage eines Freihandels- Vertrages mit Canada fur Ameri-
kaniſche Schiffe die Schifffahrt auf dem St. Lorenz-Strom und
ſeinen Canalen erwirken will.

Vermiſchtes.
Der Marſchallſtab, welchen die Armee in Jtalien ihrem

ruhmgekrönten Führer, dem Feldmarſchall Radetzky, widmet,
iſt vollendet der Commandoſtab, von einem Lorbeerkranze um
geben, auf deſſen einzelnen Blättern alle Schlachten des Mar-
ſchalls eingegraben ſind, ruht auf einem langlichen Sockel, wel-
cher ſich in zwei ſich nähernden Halbkreiſen unten auf einen
Abſatz ſtützt, auf welchem ringsum alle Waffengattungen, Hüte,
Fahnen, Czakos, Barenmützen, Flinten, Kanonen und Säbel
jeder Art in Gruppen angebracht ſind. Den Abſatz ſchmücken
an den Seiten halbe Ruſtungen, Adler tragen das Ganze, aus

Gold im obern, aus vergoldetem Silber im unteren Theile ge-
goſſen und meiſterhaft ciſclirt. Die Adler ruhen auf einem ſchön-
gezeichneten Tiſche mit mächtigem Fuße: welcher aus dem Me-
tall piemonteſiſcher Kanonen gegoſſen iſt. Auf einer Tafel, welche
ſich aus dem Tiſch ausziehen läßt, iſt die Widmungsadreſſe der
italieniſchen Armee an den Marſchall in Erz eingegraben in
einfachen und wahren Worten giebt ſie dem warmen Ausdruck
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des Enthuſiasmus wieder, welcher den greiſen Helden von allen
Seiten, aber beſonders von ſeiner für ihn begeiſterten Armee
gezollt wird.

Von einem kaiſerl. haitiſchen Hofballe giebt ein
Brief im Morning Herald folgende anmuthige Schilderung.
Jhre ſchwarze Majeſtät, die Kaiſerin, hatte plötzlich Luſt zu
tanzen bekommen und raſch, was von diſtinguirten Perſonen
in der Nähe war, zu einem bal improvisé zuſammentrommeln
laſſen. Man fand die haitiſchen Herzoge und Barone meiſt
auf Tonnen ihre Sieſte halten die Cigarre im Munde. Nach
dem Jhre Maj. die erlauchten Gäſte empfangen, erhielt der
kaiſerl. Jntendant, in vulgairer Sprache der Ceremonienmei-
ſter, den Befehl, die Carabina (einen haitiſchen Tanz) zu for
miren und zu eröffnen. Kaum war dies aber geſchehen, als
Jhre Mai in ihrem feinen Anſtandsſinne das höchſte Aergerniß
nahm daß Herzoge mit Gräfinnen und Barone mit Ritterin-
nen tanzten eine ſchamloſe Verletzung der Hofetiquette, die
Jhre Maj. auf keinen Fall zu dulden geſonnen ſei, ſo lange
le bon Dieu das kaiſerl. Diadem auf ihrem Haupt erhielte.
Der Ceremonienmeiſter entſchuldigte ſich mit dem Mangel an
betitelten Perſonen, Jhre Maj. ſpülte ihren Verdruß mit ei-
nem Glaſe Liqueur hinab und gab hierauf ſich und ihren Gä-
ſten ein pas seul zum Beſten, genau wie es die Ureinwohner
Afrika's tanzen. Da jedoch der kaiſerl. Gemahl zu bedenken
gab, daß dieſer Tanz vielleicht nicht mehr im neueſten Ge-
ſchmacke ſei, ſo ſtand Jhre Maj. davon ab.

London. Am 5. März iſt der erſte Eiſenbahnzug
durch die Britanniaröhrenbrucke über die Menaiſtraße
gegangen. Die Feſtigkeit der Brücke hat ſich vollkommen be
wahrt. Stephenſon ließ einen Zug von 24 ſchwer beladenen
Wagen, zuſammen ein Gewicht von 300 Tons, in maßiger
ESchnelligkeit durch die eiſerne Rohre fahren un Lann eine Laſt
von 200 Tons 2 Stunden lang in der Mitte der einen Röhre
zwiſchen zwei Pfeilern ruhen. Die Deflexion betrug im letztern
Fall nur Zoll weniger als eine halbe Stunde Sonnenſchein
auf die Structur hervorbringt. Den Schluß machte ein Zug
mit drei Locomoticen. 200 Tons Steinkohlen und 30 40 Wag-
gons mit 600--700 Paſſagieren, der in der Geſchwindigkeit von
35 Miles auf die Stunde durch die Rieſenroöhre fuhr.

Die Zahl der Schiffe, welche entweder ſchon ausge
ſandt ſind oder noch ausgeſandt werden ſollen, um Sir John
Franklin aufzuſuchen, beläuft ſich, ausſchließlich der in dem Ge
biet der Hudſons-Bai Geſellſchaft zu dieſem Zwecke ausgeruſteten
Fahrzeuge, auf zehn; dieſelben haben eine Mannſchaft von 478
Mann. An Bord der beiden Schiffe des Sir J. Franklin be
fanden ſich bei ihrem Abgange von England 137 Menſchen. Die
jetzt in der Ausrüſtung befindliche Expedition des Capitain Auſtin
beſteht aus vier (oben miteingerechneten) Schiffen, den Segel
ſchiffen „Reſolute“, Capt. Auſtin, und „Aſſiſtance“, Capt. Om
mannney, und den Schrauben-Dampfſchiffen „Pioneer“ und „Jn-
trepid“, Letztere beide von Lieutenants befehligt.

Kunſtnachricht.
Am 10. und 11. d. M. gab hier die Schwarzenbacher

Kapelle aus Wien unter Leitung ihres Kapellmeiſters Riede
zwei Concerte, welche, ſowohl was die Wahl als die kunſtleri
ſche Ausführung der Stücke betrifft, auch von gleichſtrebenden
Berufs und Kunſtgenoſſen, mit ungetheiltem Beifall aufge-
nommen wurden. Dem Vernehmen nach wird dieſe aus lau-
ter jungen Künſtlern beſtehende Geſellſchaft, deren Vorſteher
ſogar aus unſerer Gegend ſtammt, auf ihrer Durchreiſe noch
einmal auftreten und wir wollen nicht verſäumen, die Leiſtun-
gen dieſes jungen Kunſtvereins der öffentlichen Aufmerkſamkeit

zu empfehlen. Sg.
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Bekanntmachung.Oie preußiſchen Herren Abgeordneten zu dem in Gemäßheit Be
ſchluſſes des Verwaltungsrathes vom 13. Februar zu Erfurt am 20. d. M.
zu eröffnenden deutſchen Parlamente werden ergebenſt benachrichtigt, daß
der Vorſteher des Büreau's des Parlaments, Kanzleirath Bleich, gegen
Vorzeigung der zur vorläufigen Legitimation dienenden Schreiben der
Wahlkommiſſarien, durch welche ſie von der auf ſie gefallenen Wahl be
nachrichtigt worden ſind, am 18. und 19. d. M. von 8 Uhr Morgens bis
8 Uhr Abends und in den Morgenſtunden des 20. bereit ſein wird, ihnen
die Eintrittskarten auszuhändigen. Jn denſelben wird zugleich das Lokal,
in welchem die Eröffnung ſtattfindet, benannt ſein.

Berlin, den 10. März 1850. Der Miniſter des Jnnern.
von Manteuffel.

Geſetz,
betreffend die Ablöſung der Reallaſten und die Regulirung

der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe.
(Fortſetzung.)

Zweiter Abſchnitt.
Ablöſung der Reallaſten.

T i t e l v.Feſte Geld-Abgaben.
g. 50. Feſte jährliche Geld Abgaben werden nach ihrem Jahresbe

trage in Rechnung geſtellt.
g. 51. Iſt eine feſte Geld Abgabe nicht alljährlich, ſondern nach

Ablauf einer beſtimmten Anzahl von Jahren zu entrichten, ſo wird ihr
Betrag durch die Zahl dieſer Jahre getheilt und der Quotient ſtellt als-
dann den Jahreswerth der Abgabe dar.

S. 52. Auch diejenigen Renten, bei denen das Kapital, durch welches
ſie künftig abgelöſt werden können nach dem bieherigen geſetzlichen Ablö
fungsſatz der Kapitaliſirung zu vier Prozent im Voraus feſtgeſtellt iſt,
kommen als feſte Geld Abgaben nach ihrem Jahresbetrage in Rechnung.
Daſſelbe gilt von den vorbedungenen Zinſen der nach dem bisherigen ge
ſetzlichen Ablöſungsſatz und nach Maßgabe ſpeciell ermittelter Entſchädi-
gungtrente feſtgeſtellten Ablöſungs Kapitalien, deren Kündigung nur dem

Verpflichteten zuſteht.
9. 53. Jſt dagegen in den Fallen des 52 eine Friſt zur Zahlung

des AblöſungsKapitals rechtsverbindlich feſtgeſetzt oder die Befugniß zur
Kündigung deſſelben oder der Ablöſungsrente auch dem Berechtigten, wenn
auch nur unter gewiſſen Vorausſetzungen eingeräumt ſo hat es bei dieſen
Feſtſetzungen lediglich ſein Bewenden, und es finden auf Fälle dieſer Art
die Beſtimmungen des gegenwärtigen Geſetzes mit Ausnahme der 88. 91,
92, 93 keine Anwendung.

54. Nach eben dieſen Grundſätzen (9. 53) unterliegen auch die
aus Gemeinheitstheilungen entſprungenen Renten der Ablöſung nach den
Vorſchriften des gegenwärtigen Geſetzes nur dann, wenn der Berechtigte
ſich des in Anſehung ſolcher Renten geſetzlich ihm zuſtehenden Kündigungs-
rechts begeben hat.

S. 55. Auf Renten, bei welchen ein anderer als der bisherige geſetz
liche Ablöſungsſatz der Kapitaliſirung zu vier Prozent im voraus rechts-
verbindlich feſtgeſetzt iſt, ſo wie auf Zinſen ſolcher Ablöſungs Kapitalien,
bei deren Feſtſtellung ein anderer als dieſer bisherige geſetzliche Ablöſungs-
ſatz zur Anwendung gekommen iſt, endlich auf Zinſen ſolcher Ablöſungs
Kapitalien, welche im Wege eines nicht auf Grund einer ſpeziellen
Werthsermittelung geſchloſſenen Vergleichs und ohne Zugrundelegung des

damals geſetzlichen Ablöſungsſatzcs vertragsweiſe feſtgeſtellt worden ſind,
findet das gegenwärtige Geſetz, mit Ausnahme der h. 91, 92, 93, keine
Anwendung.

J. 56. Jn den Fällen der S. 53, 54, 55 ſoll jedoch dem Berechtig-
ten freiſtehen, auf Abfindung in Rentenbriefen nach Maßgabe des Geſetzes

über die Errichtung von Rentenbanken anzutragen, wenn der Verpflichtete
nicht die Abfindung näch den Beſtimmungen des Vertrages vorzieht. Die
Ueberweiſung an die Rentenbank kann aber von der Behörde inſoweit ver
weigert werden als die zu übernehmenden Renten oder Zinſen zwei
Drittel des nach H. 63 zu ermittelnden Reinertrags des Grundſtücks über
ſteigen.

S i t e l II.Andere Abgaben und Leiſtungen.
ſ. 57. Der Jahreswerth der Verpflichtungen zur Haltung von Saa-

men Vieh und zur Ausfütterung von Vieh wird nach Normalpreiſen feſt
geſtellt. Dergleichen Normalpreiſe ſind bei der Verpflichtung zur Haltung

von Saamenviech für jedes Stück des Mutterviehs und bei der Verpflich
tung zur Ausfütterung von Vieh für jedes auszufütternde Stück Vieh nach
ſ. 67 u. f. zu beſtimmen.

58. Der Jahreswerth gewerblicher, handwerksmäßiger und aller
briügen Abgaben und Leiſtungen, welche nicht zu den in den Titeln II. bis

VI. aufgeführten gehören wird in jedem einzelnen Falle nach denjenigen
Vorſchriften des gegenwärtigen Abſchnitts welche darauf anwendbar er
ſcheinen wenn aber dieſe Vorſchriften keinen Anhalt darbieten nach ſach
verſtändigem Ermeſſen beſtimmt. Die Aufhebung der K8. 1 bis 5 der
Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845 genannten Rechte erfolgt, inſo
weit dieſelben verfaſſungsmäßig noch beſtehen nicht nach den Beſtimmun-
gen des gegenwärtigen Geſetzes, ſondern nach denen der Gewerbe-Ordnung
(G. S. 1845 S. 41).

SDi tie l IX.
Gegenleiſtungen.

S. 59. Der Jahreswerth der Gegenleiſtungen der Berechtigten wird
ebenfalls nach den vorſtehenden Beſtimmungen dieſes Abſchnitts ermittelt.
Dieſes gilt jedoch nicht von ſolchen Gegenleiſtungen und Verpflichtungen,
deren Aufhebung den Vorſchriften der Gemeinheitstheilungs- Ordnung vom
7. Juni 1821 unterliegt.

S i tel
Abfindung der Berechtigten.

S. 60. Von der Summe des ermittelten jährlichen Geldwerths der
ſämmtlichen ablösbaren Reallaſten (Tit. J. bis VIII.) wird die Summe
des ermittelten jährlichen Geldwerths der Gegenleiſtungen (Tit. IX.) in
Abzug gebracht. Der Ueberſchuß bildet den Geldbetrag, deſſen Ablöſung
nach den H. 64 bis 66 angegebenen Grundſätzen erfolgt, inſoweit nicht
eine Ermäßigung deſſelben nach S. 63 eintreten muß. Wenn die Leiſtung
und Gegenleiſtung nicht zwiſchen denſelben Perſonen ſtattfindet ſondern
Letztere einer dritten Perſon zuſteht, wie dies z. B. in einigen Landesthei-
len bei der Verpflichtung der Zehntberechtigten zur Erbauung der Kirche
oder eines Theils derſelben der Fall iſt, ſo tritt keine Compenſation ein,
vielmehr wird der Werth der Gegenleiſtung dem zu letzterer unmittelbar
Berechtigten gewährt.

S. 61. Ueberſteigt der jährliche Geldwerth der Gegenleiſtungen den
jährlichen Geldwerth der Hauptleiſtungen, ſo wird der Mehrwerth der
Gegenleiſtungen ebenfalls nach den Beſtimmungen des S. 64 abgelöſt.
Eine Ausnahme hiervon findet nur ſtatt, wenn dem Berechtigten aus
einem beſonderen Rechtsgrunde die Befugniß zuſteht, wider den Willen
des Verpflichteten auf die Leiſtungen zu verzichten und ſich dadurch von
den Gegenleiſtungen zu befreien.

H. 62. Beſtehen die Gegenleiſtungen eines zu Dienſten Berechtigten
in der Ueberlaſſung eines gewiſſen Antheils an den eingeärndteten oder
zum Ausdruſch gekommenen Feldfrüchten, wie z. B. bei dem Zehntſchnitt-
oder Dreſchgärtner-Verhältniß, ſo wird der Mehrwerth dieſer Gegenlei-
ſtungen, und zwar in der Regel in Land, nach den Vorſchriften der Ge-
meinheitstheilungs Ordnung vergütet. Es iſt aber bei der Feſtſtellung
dieſes Mehrwerths der Werth ſämmtlicher von dem Dienſtpflichtigen dem
Berechtigten zu leiſtenden nach den 88. 2 und 3 nicht aufgehobenen
Dienſte von dem Werth der gedachten Gegenleiſtangen in Abrechnung zu
bringen.

H. 63. Der Beſitzer einer jeden Stelle (Haus- oder Hofſtelle nebſt
Zubehör) iſt zu fordern berechtigt, daß ihm bei Feſtſtellung der für die
abzulöſenden Reallaſten zu leiſtenden Abfindung ein Drittel des Reiner-
trages der Stelle verbleibe, und daß mithin ſo weit es hierzu erforder-
lich die Abfindung für die zur Ablöſung kommenden Reallaſten vermin-
dert werde. Solche Geld und Getreide Renten, welche auf Grund der
bisher gültig geweſenen Regulirungs-, Ablöſungs und Gemeinheitsthei-
lungs- Geſetze als Abfindung rechtsverbindlich ſtipulirt worden ſind, unter
liegen jedoch einer ſolchen Verminderung nicht. Stehen dem verpflichteten
Stellenbeſitzer mehrere Berechtigte gegenüber, welche ſich hiernach eine
Verminderung ihrer Abfindung gefallen laſſen müſſen, ſo erfolgt die Ver-
minderung nach Verhältniß der Größe der Abfindung. Der Reinertrag
der Stelle wird in folgender Art ermittelt. Es wird der gemeine Kauf-
werth, den die Stelle bei Berückſichtigung aller auf ihr ruhenden Laſten
und Abgaben ſo wie aller ihr zuſtehenden Berechtigungen hat, in Pauſch
und Bogen durch Schiedsrſchter feſtgeſtellt. Alsdann werden vier Prozent
dieſes Kaufwerths mit dem Jahreswerth aller ablösbaren Reallaſten der
Stelle nach Abzug der nach 88. 59 und 60 zu berückſichtigenden Gegen
leiſtungen zuſammengerechnet. Tie Summe beider ſtellt den Reinertrag
der Stelle dar.

H. 64. Der nach den 60 und 61 oder H. 63 feſtgeſtellte Geldbe
trag kann von dem hierzu Verpflichteten durch Baarzahlung des achtzehn
fachen Betrags an den Berechtigten abgelöſt werden. Die Zahlung muß,
im Mangel einer anderweiten Einigung, ſpäteſtens im AusführungsTer-
mine erfolgen. Will der Verpflichtete eine ſolche Ablöſung durch Kapi
talzahlung nicht vornehmen, ſo erfolgt die Ablöſung nach den Beſtimmun-
gen des Geſetzes vom heutigen Tage über die Errichtung der Rentenban
ken. Will der Verpflichtete die Ablöſung durch Baarzahlung des acht zehn
fachen Betrages bewirken, ſo ſteht dem Berechtigten dennoch frei, die
Abfindung zum zwanzigfachen Betrage der Jahresrente in Rentenbriefen
zu verlangen. Waählt der Berechtigte dieſe Abfindung, ſo leiſtet der Ver
pflichtete die Baarzahlung des achtzehnfachen Betrages an die Staatskaſſe
welche dagegen die dem Verpflichteten nach Maßgabe des Geſetzes wegen
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Errichtung der Rentenbanken obliegenden Zahlungen an die Rentenbank
zu leiſten hat. Das Nähere beſtimmt das Rentenbank Geſetz.

g. 65. Jſt ein Grundſtück außerhalb einer gutsherrlich bäuerlichen
Regulirung oder Ablöſung oder ohne Begründung eines gutsherrlich-
bäuerlichen Verhältniſſes mittelſt eines vor Verkündung des gegenwärtigen
Geſetzes errichteten ſchriftlichen Vertrages gegen Entrichtung eines, Kanons
oder Zinſes und anderer Leiſtungen zu Erbpacht, Erbzins oder Eigen-
thum überlaſſen worden, ſo finden die Beſtimmungen der S8. 63 und 64
keine Anwendung. Es kann vielmehr in einem ſolchen Falle der Kanon
oder Zins, ſo wie der Geldwerth der übrigen etwa noch ſtipulirten Lei-
ſtungen, nach Abrechnung des Geldwerthes der Gegenleiſtungen zum
zwanzigfachen Betrage und zwar auf den Antrag des Berechtigten nur
durch Vermittelung der Rentenbanken, und auf den Antrag des Verpflich
teten nur durch Baarzahlung deſſelben nach vorhergegangener ſechsmonat-
licher Kündigung abgelöſt werden. Der Verpflichtete iſt befugt das Ka
pital in vier aufeinanderfolgenden einjährigen Terminen, von dem Ablauf
der Kündigungsfriſt an gerechnet zu gleichen Theilen abzutragen. Doch
iſt der Berechtigte nur ſolche Theilzahlungen anzunehmen verbunden die
mindeſtens Einhundert Thaler betragen. Der jedesmalige Rückſtand iſt
mit fünf Prozent jährlich zu verzinſen. Uebrigens finden auch hier die
Vorſchriften der 53, 55 und 56 Anwendung. Ausgeſchloſſen von den
Beſtimmungen der g. 64 und 65 bleiben die Reallaſten, welche Kirchen,
Pfarren, Küſtereien und Schulen zuſtehen. Die Beſtimmung über deren
künftige definitive Ablöſung bleibt einem beſonderen Geſetze vorbehalten,
bis zu dieſem Zeitpunkte werden die nach dem gegenwärtigen Geſetz ermit-
telten Geldrenten direkt an die gedachten Jnſtitute entrichtet.

8. 66. Bei Ablöſung der Reallaſten nach den Beſtimmungen dieſes
Geſetzes findet weder eine Ermäßigung der Abfindung wegen der den
pflichtigen Grundſtücken auferlegten oder aufzulegenden Grundſteuern,
noch auch eine Umſchreibung der von den berechtigten Grundſtücken für
die abgelöſten Reallaſten zu entrichtenden Steuern auf die verpflichteten
Grundſtücke ſtatr. Dagegen bewendet es bis zur Ausführung der Ablöſung
bei den geſetzlichen Beſtimmungen uber die Anſprüche der Verpflichteten
auf eine Vergütung dieſer Grundſteuern oder auf einen Abzug von den
Leiſtungen wegen der gedachten Grundſteuern. Tit. V. des Geſetzes vom
21. April 1825 Nr. 938 (G. S. 1825 S. 74). Tit. IV. des Geſetzes von
demſelben Tage Nr. 939 G. S. 1825 S. 94). Tit. IV. des Geſetzes
von demſelben Tage Nr. 940 G. S. 1825 S. 112). H. 2 des Geſetzes
vom 18. Juni 1840 über die Rechteverhältniſſe des Grundbeſitzes c. im
Fürſtenthum Siegen G. S. 1840 S. 151). 1 des Geſetzes vom I.
Juni 1840 über die den Grundbeſitz betreffenden Verhältniſſe im Herzog-
thum Weſtfalen G. S 1840 S. 153). S. 16 u ff. des naſſauiſchen Ge-
ſetzes vom 10 und 14. Februar 1809. Jſt bei einer Verwandlung in
Rente oder bei einer Ablöſung durch Kapital in Gemäßheit der Beſtim-
mungen des S. 127 der Ordnung vom 13. Juli 1829 wegen Ablöſung der
Reallaſten in denjenigen Landestheilen, welche ehemals zum Königreich
Weſtfalen c. gehört haben (G. S. 1829 S. 65), des 131 der Ordnung
vom 18. Juni 1840 wegen Ablöſung der Reallaſten im Herzogthum Weſt-
falen G. S. 1840 S. 156 und des 107 des Geſetzes vom 4. Juli
1840) wegen Ablöſung der Reallaſten in den vormals naſſauiſchen Lan-
destheilen (G. S. 1840 S. 195) bereits eine Ermäßigung der Abfindungs-
rente oder des Abfindungskapitals wegen der Grundſteuern eingetreten, ſo
können dergleichen Renten, ſo wie die Zinſen von ſolchen Abfindungskapi-
talien auch wenn die Bedingungen des H. 52 des gegenwärtigen Geſetzes
vorhanden find dennoch nur in dem Falle nach Maßgabe des H. 64 des
gegenwärtigen Geſetzes abgelöſt werden wenn der Rente oder dem Kapi-
tal derjenige Betrag wieder hinzugerechnet wird, welcher bei der Ver
wandlung oder Ablöſung wegen der Grundſteuer in Abzug gebracht wor
den iſt. Will ſich der Verpflichtete dieſes nicht gefallen laſſen, ſo findet
auf die vorgedachten Zinſen das gegenwärtige Geſetz keine Anwendung, die
vorgedachten Ablöſungsrenten aber können in einem ſolchen Falle nur mit
ihrem 25fachen Betrage durch Kapitalzahlung auf Antrag der Verpflichte-
ten abgelöſt werden. Eine ſolche Kapitals Ablöſung erfolgt nach vorher-
gegangener ſechsmonatlicher Kündigung. Der Verpflichtete iſt befugt, das
Kapital in vier aufeinanderfelgenden einjährigen Terminen, von dem Ab-
laufe der Kündigungsfriſt an gerechnet, zu gleichen Theilen abzutragen.
Doch iſt der Berechtigte nur ſolche Theilzahlungen anzunehmen verbunden,
die mindeſtens Einhundert Thaler betragen.
iſt mit 4 Prozent jährlich zu verzinſen.

Titel XI.Feſtſtellung der Normalpreiſe und Normal-Marktorte.
8. 67. Zur Feſtſtellung der Normalpreiſe und Normal- Marktorte

(et. 10, 12, 21, 23 bis 25, 30, 57) werden von der Auseinander
ſetzungsbehörde angemeſſene Diſtrikte beſtimmt. Für jeden ſolchen Diſtrikt
wird eine Kommiſſion gebildet, welche aus mehreren nach S. 68 zu er
wählenden ſachkundigen Eingeſeſſenen des Diſtrikts und einem von der
Auseinanderſetzungsbehörde ohne Stimmrecht zu ernennenden Vorſitzenden
beſteht. Die Kommiſſion macht auf Grund der von ihr vorzunehmenden
Ermittelungen der Auseinanderſetzungsbehörde Vorſchläge über die in dem
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Der jedesmakige Rückſtand

Diſtrikte zu bildende Preisbezirke, über die Normalpreiſe für jeden dieſer
Bezirke, ſo wie über die anzunehmenden Normal- Marktorte. Die Aus
einanderſetzungsbehörde beſtätigt dieſe Vorſchläge oder entſcheidet, wenn
die Kommiſſionsmitglieder ſich nicht haben einigen können. Gegen dieſe
Entſcheidung ſteht den Mitgliedern der Kommiſſion der Rekurs an das
Reviſionskollegium für Landeskultur-Sachen zu, welchen ſie innerhalb drei
Wochen vom Tage der Publication bei der Auseinanderſetzungs Behörde
einzulegen haben. Das Reviſions Kollegium entſcheidet endgültig.

9. 68. Bei der Wahl der aus den Diſtrikts- Eingeſeſſenen zu ent
nehmenden Mitglieder der Kommiſſion iſt nach folgenden Regeln zu ver
fahren: 1) Die Zahl dieſer Perſonen wird zur einen Hälfte von den
verpflichteten Grundbeſitzern, zur anderen Hälfte von den Berechtigten ge
wählt 2) umfaßt der Diſtrikt nur einen landräthlichen Kreis, ſo wird
in jeder Gemeinde deſſelben, unter Leitung des Gemeinde Vorſtandes, von
den Befitzern der mit Reallaſten behafteten Grundſtücke ein Wahlmann
gewählt. Sämmtliche Wahlmänner des Kreiſes werden alsdann von dem
Kreis Vorſtande zuſammenberufen, und unter dem Vorſitze deſſelben er
wählen die von ihnen Erſchienenen nach dem Ermeſſen der Auseinander
ſetzungs- Behörde zwei oder mehrere Mitglieder für die Diſtrikts-Kommiſ-
ſion. Die Berechtigten im Kreiſe dagegen erwählen unter dem Vorſitze
des KreisVorſtandes, unmittelbar eine eben ſolche Zahl von Kommiſſions
Mitgliedern 3) umfaßt der Diſtrikt mehrere landräthliche Kreiſe ſo
werden in jedem derſelben, ſowehl von Seiten der Verpflichteten, als der
Berechtigten zwei Mitglieder für die Kommiſſion auf dem unter Nr. 2
bezeichneten Wege erwählt; 4) alle dieſe Wahlen erfolgen nach abſoluter
Stimmenmehrheit der Erſchienenen nach Maßgabe des Wahl Reglements
vom 31. Mai 1849 wegen der Wahl der Abgeordneten 5) die Prüfung
und Beſtätigung der Wahlen gebührt der Auseinanderſetzungs Behörde
6) auf dieſe Behörde geht auch das Recht zur Wahl der Kommiſſions
Mitglieder für diejenige Partei über welche die Wahl verweigert oder
ſolche unterlaſſen hat.

SH 68. Von zehn zu zehn Jahren iſt in dem H. 67 bezeichneten
Wege eine Reviſion der feſtgeſtellten Normalpreiſe und Normal-Marktorte
vorzunehmen.

S. 70. Die erwählten Mitglieder der Diſtrikts- Kommiſſionen erhal
ten Reiſe und Zehrungskoſten aus der Staatskaſſe 1 Rthir. 15 Sgr.
Tagegelder und an Reiſekoſten 10 Sgr. pro Meile. Die Diſtrikts- Ein
geſeſſenen haben wegen der behufs der Wahl der Mitglieder der Diſtrikts-
Kommiſſion gemachten Reiſen und ſonſtigen Auslagen keinen Anſpruch auf
Vergütung.

S. 71. Jn der Regel kommen die Markt und Normalpreiſe desje
nigen Bezirks zur Anwendung in welchem der zur Ablieferung der Ab
gabe oder der zur Leiſtung der Verpflichtung beſtimmte Ort belegen iſt.
Jſt dieſer nicht beſtimmt, oder muß die Abgabe oder Leiſtung an verſchie
denen Orten abgeliefert oder verrichtet werden ſo kommen die Markt
oder Normalpreiſe desjenigen Bezirks zur Anwendung, in welchem das
verpflichtete Grundſtück belegen iſt.

S. 72. Sollten in einzelnen Diſtrikten Abgaben und Leiſtungen für
deren Ablöſung nach dem gegenwärtigen Geſetze Normalſätze feſtgeſtellt
werden ſollen gar nicht mehr oder doch nur in ſehr geringem Umfang
vorkommen, ſo kann mit Genehmigung des Miniſteriums für landwirth-
ſchaftliche Angelegenheiten in ſolchen Diſtrikten die Feſtſetzung von Nor
malpreiſen unterbleiben. Kommt es in ſolchen Diſtrikten auf eine Ab
ſchätzung an, ſo erfolgt dieſelbe durch Schiedsrichter. Fortſetzung folgt.)

Verſammlung der Vereinigten Gemeinde
zu geſelliger Unterhaltung.

Donnerstag den 14. März Abends 8 Uhr. Veorkrage:
Die Organe der menſchlichen Stimme. Das Seelenleben und
ſeine Wechſelwirkung mit dem leiblichen Leben.

e e

Fonds und Geld Cours.
Berlin den 11. März.

Zf. Brief. Geld. 3f. Brief. Geld,r. freiw. Anl. 5 1105 omm. Pfudbr. 3 96 95e Schuldſch. 3 88 87 u. Nm. do. 3 96
Seeh. Pr. Sch. 103 Schleſiſche do. 3 95
Kur u. Neum. do. Lit. 5 gaSchuldverſchr. 3 rant. do. Blvel See S 103, Pr. Bk.A.-Sch. 343
do. do. 3Wſtpr. Pfandbr. 3 91 91 Friedrichsd'or 137 13Großh Poſ. do. 100, And. Goidm. a
do. do. 3, 91 90 5 D. 13 12/,Oſtpr. Pfandbr. 3 33/, Disconte



Eiſenbahn Actien.
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Brl.Anh Lit: erl. Hambg. 100/, bz.
B. a (917 bz. do. II. Serie4/297 G.

do. Hamb. 4 84 bz. o. Potsd.-M. 4 (92/, bz. u. B.
St S 104 bz. u. G do. do. 5 (1101 bz. u. G.d 65 t Po. do. Iitt. D. 5 99 bz. u. B.die. 143 S. o. Stettiner 5

do Leipziger 4 Magd.Leipz. 4 7alleThür. 4 65 G. alle-Thür. 4/98 bz.o Wind. a 96 öz. u. G öinMind. 101 bz. u. Gh 43! i t do. do. 5 103 G.an Coln 5 h. v. St. gar 3 83 bz
78 B 1.Prioritätl 4 89 G.DüſſClberf 33 5 o. St. Pr. 4 77 Ge ä 84 Dz, u. G. Düſſ.Elberf. 4 89 B.ſche är3 a u. Rſchl Mark. 1 95 65

a 1047, G. do. do. 5 103 B.
do Int. B. a 103 G do. III. Seriel 5 102/, bz. u. G.
CoſelOderb.. eBrsl.Freib. 4 r ber h TKr.Oberſchl. 4 bz reOberſchl 1 85 8
er h Coſel-Oderb 5Starg. Poſ-3 84 B. 84 G teel -Vohw. s 97 G

e e do. I. Serie 82 S.Wsd a Witiv- ſog ſoe b reli Freib a
Quitt. B. erg.-WMärk.! 5 100/, B.Aach.Maſtr. 4 r

e be a a eFr. W. a z z. 4We Prior. 5 99 z ne
i ielAlt. Sp. Smſt.R. Fl.

Berl. Anhalt 4 95 B. Moaklb. Thlr. 4 32 bz.
Leipzig, den 11. März.

S ſere.Staatspapiere. e Weſndt gen ehe r Peent
Koniglich ſächſiſche Sächſ. do. do. A lIöor,Staats Papiere à p. Oresd.Eiſenb.3 o im 14 F. P.Obl. à 31, o 1067von 1000 u. 500 86 hemn.R.-Eiſenb.
kleineren S Anl. à 10 4à 49/ do. do. v. 500 96 K. pr. St. Schuid

do. do. von 500 u. ſcheine à 3 in200 à 5 1105! pr. Cour. pr. 100do. do. kleinere S K. k. öſterreich. Met.
Königl. ſächſ. Land pr. 150 fl. Conv.
rentenbriefe à 3, r S Sim 14 F. W imv. 1000 u. 500 80 à395 14 F.
kleinerede 3 e en e7 s pater à 3 And. Louisd'or

5 v. 100 86! à 5 nach geringeKönigl. pr. Steuer ß rem atr reCreditKaſſenſch. à Conv.S auf Gld
3 im 20 F. onv. t 06d D idem 10 u. 20 Kr.kleinere doh 21Leipz. Stadt Obli auf l7 à 3 im r W. B. pr.4 t. à 103 Sv. 1000 u. 500 95 Leipz. Bank Actien
kleinere e à 250 pr. 100 150 Sdo. do. 4 101 Lpz. Dresd. EiſenSachſ. erbl. Pfand bahnelct. à 100
briefe à 3 pr. 100 1110von 500 90 Sächſ. Schleſ. do.von 100 u. 25 S pr. 100 94 Sà 4 von 500 1100 E. -Zitt. do. Pr. 100 25
von 100 u. 25 s Magd. Leipz. Div.Sächſ. lauſ. Pfand Scheine do. pr. 100214
briefe à 3 866 (Chemn.Rieſ. E.2.

Sächſ. do. do. à 3 1 95 à 100 z. 3. zinslos] 25
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Engliſcher Hof
Oekon. Schaale a.

38
25

Weizen
Roggen

Palmöl 12!/
Hanföl 14

Jm Kronprinzen

a. Stettin.
Stadt Zürich:

mann a. Berlin
ſter a. Saalfeld
Nürnberg.

Goldnen Ring:

Stadt Hamburg:
tenberg.

ming a. Arnſtadt,
Zur Eiſenbahn

Waſſerſtand der Saale bei
am 11. März Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 4 Zoll.
am 12. März Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 3 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 11. März Nr. 7 und 3 Zoll.

Die Hrrn. Kaufl. Friedeberg a. Magdeburg,

Hr. Rechts-Anwalt Seeligmüller a. Cönnern.
Amtm. Eiſengräber u. Hr. Amts-Jnſp. Aspe a. Oberreinsdorf.
Hrrp. Kaufl. Aspe a. Magdeburg Marbach a. Leipzig.

Die Hrrn. Kaufl. Tietze u. Grüber a. Berlin. Hr.

Stadtrath Hermsdorf a. Leipzig.
Hr. prakt. Arzt Dr. Fritſch a. Zörbig.

Otto a. Erfurt Heinert a. Magdeburg, Stiebel a. Frankfurt.
Goldne Kugel Hr. Partik. Rauſchke a. Weimar. Hr. Gutsbeſ. Kohl

mann a. Ballſtadt.
ſtor Zahn a. Köllichau.

Lieut. Schuſter a.
a. Berlin Greßmann a. Straßburg, Allert a. Aachen.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 11. März. (Nach Wispelu.)

40 Gerſte26 HaferBerlin, den 11. März.

19 2

Weizen nach Qualität 48--54
Roggen loco 25—27 e.

pr. Frühjahr 24 Br. 24 bz. u. G.Mai Juni 24 Br. G.Juni Juli 25/, u. 25
Juli Auguſt 26 bz. u. Br. 25*, G.

o September Oetober 27 Br.
Gerſte, große loco 20——22

kleine 17——19
Hafer loco nach Qualität 15-—-17

pr. Frühjahr 50pfd. 148 Br.
Erbſen Kochwaare 30——32

Futterwaare 27—29
Rüböl loco 11* Br. 118/, bz. u. G.

pr. März 11, Br., bz. GMärz April 117
April Mai 11 Br., 11 u. bz. u G,

Mai/ Juni 11 Br. 11 u. bz. u. G.
Juni,/ Juli 11/, Br. G.September October 11 Br. 105 bz. 102, à G.

eeinöl loco 11 Br.
pr. März April 11
pr. April Mai 11

Mohnöl 15

bz. 25 Br., G.

3 JBr, 11, bz. 11 G.

à 12*,

Südſee-Thran 12/, à 12
Spiritus loco ohne Faß 13 verk.

mit Faß pr. März April 13 Br.
April Mai 137
Mai/ Juni 14
Juni Juli 147 Br., 148 G.
Juli Auguſt 15 Br. 145/, bz. u. G.

Br. bz. u. G-
Br., 155/, G.

Halle

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 11, bis 12. März.

Die Hrru. Kaufl. Klaie a. Magdeburg Vivie a.
Schwelm, Schuſter a. Nürnberg, Kohlbach a. Neuruppin Fuhr-
mann a. Bremen, Müller a. Königsberg Straube a. Köln, Bie
dermann a. Altona. Mad. Jllhardt a. Gotha. Hr. Lieut. v. Brandt

Herr
Schröter a. Coburg, Schüler a. Franukfurt, För-
Wagner u. Wien a. Erlangen. Hr. Dr. Wolff a.

Hr.
Die

Zwickau. Hr. Maurermſtr. Reinhold a. Köln.
Hr. Appellat. Ger. Rath Ponath m. Gem. u. Hr-

Hr. Pred. Stier m. Gem. a. Wit
Die Hrrn. Kaufl.

Hr. Curator Zintgraf a. Schlüchtern. Hr. Pa
Die Hrrn. Kaufl. Kunze a. Bresnitz, keh

Hr. Rittergutsbeſ. v. Arnim a, Mecklenburg.
Nürnberg. Die Hrrn, Kaufl. Baſch u. Möbius
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Jch bringe hiermit zur öffentlichen
Kenntniß der Kreisbewohner, daß ich die
geprüften und feſtgeſtellten Urwaählerliſten
für die erſte Kammer den Magiſträten
und Schulzen heute mit der Auflage habe
wieder zugehen laſſen, ſolche auf ortsüb-
liche Weiſe in der Gemeinde bekannt zu
zu machen und innertalb der nächſten 3
Tage nach der Bekanntmachung in den
Staädten auf dem Rathhauſe und in den
Dörfern in der Schulzenwohnung zu Je-
dermanns Einſicht auszulegen, auch be-
ſonders darauf aufmerkſam zu machen,
daß etwaige Einwendungen dagegen läng-
ſtens bis zum 14. d. Mts. ſchriftlich un
ter Beifügung der Beweismittel bei mir
unmittelbar angebracht werden müßten.

Einwendungen gegen die Urwaählerliſten
können ſowohl die ſein

daß Jemand mit Unrecht darin über-
gangen

als:
daß Jemand darin vielleicht aufgenom-
men iſt, der nach Maßzabe der Steuern
die er zahlt oder nach Maßgabe ſeines
Grundvermögens und jaährrichen Ein-
kommens nicht berechtigt erſcheint, Ur
wahler für die erſte Kammer zu ſein.

Die Duplicate der Urwählerliſten liegen
in meinem Bureau und können daher auch
hier eingeſehen werden.

Reclamationen die ſpäter als bis zu
obigem Termin bei mir angebracht werden,
müſſen unberückſichtigt bleiben.

Halle, den 10. März 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

Concert Anzeige.
Auf vielſeitiges Verlangen wird die

Schwarzenbacher Capelle aus
Wien am Donnerstag den 14.
März noch ein Großes Concert
a da Strauss im Thüringiſchen
Eiſenbahnhofe geben. Billets ſind
vorher im Gaſthofe zur goldenen Kugel
à 71 und an der Kaſſe à 10 M zu
haben. Anfang präcis 3 Uhr. Das Na
here werden die Zettel beſtimmen.

Böllberg.
Mittwoch Geſellſchaftstag. Ratſch.

Oster- Eierempfiehlt zu verſchiedenen Preiſen
Guſtav Rinck.

nan

wundeteGute Saamen Kartoffeln und rothen
Kleeſgamen bei
Theodor Schreiber in Wettin a/S.

z

7

SBehafs det Weg erguntmagchwng
ehufs der Wahl von Abgeordneten für die erſte preutziſche KammerSaalkreiſe 7 Wahlmänner zu wahlen. ſe, Freußiſche K t

Die Wahßl erfolgt in nachſtehenden 7 Bezirken
l. Wahlbezirk Cönnern.

Wahlort: Falkeſche Gaſthof zu Coöönnern.
Wahlvorſteher: Bürgermeiſter Niebuhr; Stellvertreter: Ober- Amtmann Dietze:
Ortſchaften: Cönnern, Unterpeißen, Bebitz, Trebitz, Lebendorf, Cuſtrena, Bee-

ſedau, Beeſenlaublingen, Poplitz, Mukrena, Trebnitz, Kirchedlau, Mitteledlau, Hoch
edlau, Golbitz, Garſena.

11. Wahlbezirk Wettin.
Wahlort: Meicheltſche Gaſthof zu Wettin.
Wahlvorſteher: Kreisamtmann Rudloff; Stellvertreter: Amtsrath Meyer.
Ortſchaften: Wettin, Rothenburg, Dobis, Döſſel, Neutz, Deutleben, Lettewitz,

Görbitz, Beiderſee, Morl, Moöderau, Brachwitz, Friedrichsſchwerz, Döblitz, Mücheln,
Raunitz, Gimmritz, Sylbitz.

III. Wahlbezirk Löbejün.
Wahlort: Gaſthof zum ſchwarzen Adler in Lobejün.
Wahlvorſteher: Amtsrath Braumann; Stellvertreter: Hauptmann Meyer.
Ortſchaften: Lobejün, Loöbnitz a. d. Linde, Schlettau, Sieglitz, Domnitz, Da-

lena, Dornitz, Merbitz, Naundorf, Prieſter, Wallwitz, Trebitz am Petersberg, Peters-
berg, Froößnitz,Kaltenmark, Kroſigk, Wieskau.

IV. Wahlbezirk Giebichenſtein.
Wahlort: Weintraube zu Giebichenſtein.

S ge Papierfabrikant Keferſtein; Stellvertreter: Domainen- Beamter
artels.

Ortſchaften: Nehlitz, Weſtewitz, Dachritz mit Merkewitz, Lobnitz a. d. Gotſche,
Lehndorf, Teicha, Rathern, Groitſch, Sennewitz, Gutenberg, Seeben, Trotha, Giebi-
chenſtein, Crollwitz, Gimritz bei Halle, Lettin, Schiepzig, Lieskau, Doölau, Diemitz,
Freienfelde.

V. Wahlbezirk Niemberg.
Wahlort: Reſtauration zu Niemberg.
Wahlvorſteher: Lieutenant Rudolphi;

Untermaſchwitz.
Ortſchaften: Tornau, Obermaſchwitz, Untermaſchwitz, Oppin, Harsdorf, Pra-

nitz, Jnwenden, Brachſtedt, Hohen, Wurp, Eismannsdorf, Dammendorf, Schwerz,
Spickendorf, Hohenthurm, Roſenfeld, Niemberg, Ploßnitz.

VI. Wahlbezirk Reideburg.
Wahlort: Thuüringiſcher Bahnhof.
Wahlvorſteher: Landrath v. Baſſewitz; Stellvertreter: Amtmann Boööther.
Ortſchaften: Rabatz, Peißen, Stichelsdorf, Zoöberitz, Braſchwitz, Motzlich,

Reideburg, Capellenende, Burg bei Reideburg, Büſchdorf, Schoöönnewitz, Canena,
Boöllberg, Woörmlitz, Beeſen a. d. E. Ammendorf, Planena, Nietleben, Zſcherben.

VII. Wahlbezirk Osmünde.
Wahlort: Reſtauration zu Grobers.
Wahlvorſteher: Schulze Güſtel zu Osmunde; Stellvertreter: Schulze Nietzſch

mann zu Groöbers.
Ortſchaften: Osmünde, Kleinkugel, Benndorf, Bennewitz, Schwoitſch, Groö

bers, Gottenz, Großkugel, Pritſchona, Weſenitz, Lochau, Dollnitz alt, Dollnitz neu,
Oſendorf, Radewell, Burg in der Aue, Dieskau, Bruckdorf, Zwintſchoöna.

a Wahlen finden in ſammtlichen Bezirken am 16. d. Mts. Nachmittags 12/
Uhr ſtatt.

Sämmtliche Urwäahler zur erſten Kammer werden hierdurch zu dieſen Wahlen
von mir eingeladen.

Halle, den 12. März 1850.

Stellvertreter: Schulze Brandt in

Der Landrath des Saalkreiſes
v. Baſſewitz.

e

Jn Frühjahrs-Hüten erhielt abermals neue Modelle und
empfehle ſolche beſtens. J. Cohn, gr. Ulrichsſtraße Nr. 57,

im alten Deſſauer.
Geübte Putzarbeiterinnen finden dauernde Beſchaftigung bei F. Oohn.
Junge Madchen, welche das Putzmachen erlernen wollen, werden unentgelilich

angenommen bei F. Coha gr. Ulrichsſtraße Nr. 57.
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Agenten-Geſucth. Niederlage vonEo werden für ein, namentlich bei ausgebreiteter Bekaunt- 33ſchaft überall und leicht zu betreibendes Geſchäft, reelle Agenten I g er e
en bedeutende Proviſion geſucht. Reflectirende beleiben ihreAdreſſe mit genauer Angabe des Wohnorts sign. G. H. franco Carl Haring I Halle,

en pro Flaſche 12an die Exped. dieſes Blattes zu richten.
wer Dieſe Klärgallerte iſt ein vorzügliches

e c

e e Mittel, um Wein, Bier, Aepfelwein,9 Jtalieniſcher Zahn-Maſtix. 0 Eſſig c. c. damit hell zu machen. Eine
Unterzeichneter hat die Ehre anzuzeigen, daß er den von dem Königl. Baier- S davon reicht hin, 1200 litres oder

ſchen Miniſterium conceſſionirten und approbirten rant aß r der obenangeführten Ge
Jtalieniſchen Jahn-WMaſtix ne in 24 Stunden zu klären, wennſelbige nach beigegebener Gebrauchsanwei

für Halle dem Kaufmann Hern Pranz Lanage [Firma: Schra- fung verwendet wird.
der Comp. Ober-Glaucha Nr. 1804/5, in Kommiſſion übergeben hat o
und daſelbſt das Original- Gläschen mit Gebrauchs- Anweiſung zu Mein Haus Nr. 2044 auf dem Stroh-
20 Sgr. preuß. Cour. verkaufen läßt. Die Wirkung dieſes Maſtix beſtehtg hofe, in ſehr gutem baulichem Stande,m faſt augenblicklicher Stillung der heftigſten durch hohle Zähne entſtehenden enthaltend 10 Stuben, mit den nöthigen

Zahnſchmerzen, indem er den Zahn ausfüllt, darin feſt wird, ihn wieder Küchen und Kammern, ſchönen Boden,
brauchbar macht und das weitere Faulen deſſelben verhindert. Die g'oßem Hofraum mit vorzuglichem Brun-
großen Vorzüge dieſes Zahn-Maſtix ſind durch deſſen lebhaften Verſchieus nenwaſſer u. ſ. w., beabſichtige ich zu ver
ſeit zehn Jahren, ſo wie durch eine Menge ZufriedenheitsZeugniſſe von 2 kaufen und können zahlungsfähige Käuſer

ſich melden bei
Winkelmann, Paradies,

im Gartenhauſe.

würdigen und achtbaren Perſonen über deſſen erſtaunliche Wirkung hinlänglich
anerkannt, und kann ſonach dieſes ſo ſehr erprobte Mittel allen Zahn Leidenden

e anempfohlen werden.
S

Z a T aF. A. Navizza in München
e Eine Partie Buchsbaum zu Einfaſſungen iſt abzulaſſen in der Apotheke zu

t.

e

z hBeim Beginn der Gartenarbeiten empfehle ich den ſoeben in ſiebenter e t

age d in!i ehe ehe ehe Meeg eteeen Selese eihineien ans n. i auen 5 eeefe r
allen Buchhan 9 rralhigen r u Quantität Heu ſind zu verkaufen im

Wredow's Gartenfreund e eoder vollſtändiger, auf Theorie und Erfahrung gegründeter Unterricht über die Be z Kovfkleehandlung des Wodens und Erziehung der Gewächſe im Küchen-, Obſt und n 2 Luzerne von
mengarten, in Verbindung mit dem Zimmer und Fenſtergarten, nebſt einem An

hange über den Hopfenbau.
Siebente verbeſſerte und vermehrte Auflage,

mit einer Anweiſung zur Behandlung der Pflanzen in Gewachshäuſern
verſehen von Carl Helm,

Prediger Mitglied des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in Berlin und Abgeordnetem
dieſes Vereins zum Vorſteheramte der Gärtner Lehranſtalt in Schöneberg und Potsdam. Die Verlobung unſerer einzigen Toch

50 Bogen in gr. 8 Mit Titelkupfer. Sauber geh. 2 ter Thereſe mit dem Oekonom Herrn
Der Verkauf von 6 ſtarken Auflagen giebt den ſicherſten Beweis für die Friedrich Rötſcher beehren wir uns

große Brauchbarkeit des Wredow'ſchen Gartenfreundes. Die bedeutenden ſtatt beſonderer Meldung ganz ergebenſt
Berbeſſerungen, welche dieſe neue Auflage erfahren hat, namentlich die ſorg anzuzeigen.
faältigſte Berückſichtigung der Fortſchritte, welche die Garten Cultur in den ſeit Querfurt, den 10. März 1850.
Erſcheinen der 6ten Auflage verfloſſenen wenigen Jahren gemacht hat, erhöhen den Friedrich Schmidt nebſt Frau.
Werth dieſer neuen Auflage und machen das Buch für den praktiſchen Gärtner
und Blumenfre und unentbehrlich. Thereſe Schmidt,

Amelang'ſche Sort.-Buchh. R. Gaertner. Friedrich Rötſcher,

22J W n h n e

Nachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Berlin.
Vorrathig in Halle in G. C. Knapps Sort. Buchhandlung (Schroe Verlobte.

del Simon) und in Cönnern bei A. Loſſier. e e e eF 3 r r m Verlobungs- Anzeige.Mais Saamenm, Auf den Sonntag Mittags 1 Uhr ver
grosse Badener Sorte, in bester Quali- kaufe ich veränderungshalber meine Wirth-
tät, hat den Schefſel 3 abzulassen ſchaſt; ſie beſteht aus einem Kl iderſchranke,

F. A. Hering. zwei Bettſtellen, einem großen kupifernen
e Keſſel, tiner Partie Holz, einer Schneide-Eine neumilchende Kuh mit dem Kalbe bank, einem großen Ausziehetiſch u. dgl.
ſteht zu verkaufen bei Gottfried Schaaf m., wozu ich Kaufluſtige ein'ade.

a. Jäger in Gutenberg.
re

in Canena.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Die Verlobung unſerer Tochter Au-
guſte mit dem Buchhalter der Hagelſcha-
den Verſ. Geſellſchaft zu Erfurt, Herrn
Adokf Credner, zeigen wir theilneh
menden Verwandten und Freunden, und
zwar nur auf dieſem Wege, ergebenſt an.

Moenchpfiffel, den 5. März 1850.
Apel und Frau.

S
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Betfage zu Nr. 60 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land,
Mittwoch, den 13. März I850.

Jtalien.
Von der neapolitaniſchen Gränze, d. 28. Fe-

bruar. Der in Portici vor 4 5 Wochen gefaßte Entſchluß
des Papſtes, in den erſten Tagen der Faſten, alſo um die
Mitte des Monats, nach Rom zurückzukehren, iſt wieder zu-
rückgenommen worden. Die Flucht dreier Jndividuen aus dem
Jnquiſitions-Gefängniß, zu der die Franzoſen hülfreiche Hand
boten, dann die fortdauernden antipapſtiſchen Demonſtratio-
nen, vornaämlich in den mittleren Provinzen des Kirchenſtaag-
tes, in der Comarca und in Civitavecchia, ſollen am papſt-
lichen Hofe großes Mißfallen erregt und damit neue Bedenk-
lichkeiten hervorgerufen haben. Zwar tritt ſeit einigen Tagen
das Gerucht, Rom werde die heilige Woche nicht ohne ſein
weltliches und kirchliches Oberhaupt feiern, mit vielen Merk-
malen der Beſtimmtheit auf, doch bleibt dies Gerücht eben ſo
lange blos ein frommer Wunſch, als nicht andere Anſtalten
als bisher zur Rückkehr getroffen werden. Die Gemaäßigteren
im Kirchenſtaate hatten auf die Fraction im Kardinals-Kolle-
gium Bernetti Lambruschini alle ihre Hoffnung geſetzt, aber
bis jetzt iſt von all den Zugeſtändniſſen von 1846 1848 noch
immer nichts in Erfüllung gegangen. So lange aber nicht
wenigſtens das Erreichbare, das zunächſt Liegende durchgeführt,
ſo lange man nicht durch einige Beiſpiele zeigt, daß es den-
jenigen welche an der Spitze der Verwaltung ſt hen, Ernſt
ſei mit der Durchfuhrung jener Konzeſſionen, durfte den Ro
mern noch lange nicht eine beſſere Zukunft aufdämmern. An
jenen Zugeſtändniſſen will aber die gemäßigte Partei nicht rüt-
teln laſſen weil ſie das Beſte für das Papſtthum, ſeine mo-
raliſche Macht, nicht zu Grabe tragen ſehen will. Jn der
letzten Zeit wurden wieder zahlreiche Verhaftungen von der
päpſtlichen Polizei vorgenommen. Dieſelben tragen durchweg
den Charakter von polizeilichen Präventiv-Maßregeln. Jn einer
Nacht belief ſich die Zahl derſelben auf zwanzig. Der Pro
vinzial- und Diſtrikts-Civil-Chefs welche ſich bisher noch nicht
mit der Regierungs- Politik aſſimiliren konnten, ſuchte man
nachträglich los zu werden.

Man meldet aus Terrgeina vom 24. Febr. daß die
ſpaniſchen Truppen welche Befehl zum Abmarſche aus dieſer
Stadt erhalten hatten, doch noch dort verweilen. Die
„Opinione“ von Turin unterlegt Rußland den Plan, den
Malteſerorden wiederherſtellen zu wollen. Der letzte Groß
meiſter dieſes Ordens war Paul I., Kaiſer von Rußland.
Oer Kaiſer Nicolaus ſoll nun die Abſicht haben dieſe Wurde
wieder anzunehmen. Der Orden, der aus allen katholiſchen
Ländern rekrutirt werden würde, ſoll unter dem Befehle eines
Slellvertreters des Kaiſers ſtehen und dazu dienen, den Papſt
zu beſchützen. Das heil. Collegium, heißt es, hat den Plan
des ruſſiſchen Kaiſers mit Begeiſterung aufgenommen. Das
diplomatiſche Corps, mit Ausnahme des Generals Baraguay
d'Hilliers, ſoll ebenfalls damit einverſtanden ſein. Letzterer
habe ſich zwar nicht dagegen erklart, ſich aber vorbehalten, erſt
an ſeine Regierung zu berichten.

Türkei.
Einem nach Agram eingeſendeten Berichte zufolge beſtaä
tigt ſich die Einnahme der Feſtung Bihacs durch die bosni-
ſchen Jnſurgenten. Der Paſcha enifloh nach Travnik.
Die Ueber umpelung gelang durch die Liſt der Jnſurgenten und
die unbegreifliche Nachlaſſigkeit des Paſcha. Obgleich Bihacs
als ein wichtiger Punkt angeſehen wird, ſo iſt auch dieſes Er
eigniß noch ohne ausſchlaggebende Bedeutung.

Statiſtiſches.
Deutſchlands Staatengruppen, angenommen, daß nach der

Allgemeinen Zeitung unterm 26. Februar 1850 ein neues Bündniß
zwiſchen Baiern, Sachſen und Württemberg abgeſchloſſen worden dem
aber Hannover nicht beigetreten.)

Deutſchlands Bevölkerung beſtand im December 1848 aus. 41 Mill.
ward vermehrt durch preußiſche Landestheile um 4

bis auf den neueſten Beſtand von 45 Mill.
Hiervon kommen:

1) auf Oeſterreich (von deſſen GeſammtBevölkerung von

353 Millionen 12 Mill.2) auf Baiern. 4 das neue Bündniß
auf Sachſen U vom w.auf Württemberg 18 26. Februar 1850

3) Hannover iſt iſolirt mit 134) Die Union vom 26. Mai 1849 ohne Sachſen und

Hannover e 231Summa wie oben 45 Mill.
Von der Union vom 26. Mai 1849, dem ehemaligen Dreikönigsbündniß,

kommen etwa auf Preußen, auf die übrigen Länder. Das Stimm-
verhältniß für einen deutſchen Bundesſtaat mit Baiern, Sachſen, Hannover
und Württemberg war im Maivertrag ſo vertheilt, daß das Staatenhaus
zählte an Mitgliedern 167
Davon wären jetzt abzurechnen:

Baiern mit 20 Mitgliedern
Sachſen 12 JWürttemberg 12
Hannover. 12
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ſo daß 111verblieben, wovon 40 auf Preußen und 71 auf die anderen Länder kämen.
Das Volkshaus bildet ſich ſo daß auf je 100,000 Seelen 1 Ab-

geordneter kommt, alſo bei 23 Millionen 230 Abgeordnete, wovon unge
fähr auf Preußen auf Nichtpreußen fielen. Erhiebt ſich jedoch in
einem Einzelſtaat bei der Bildung der Wahlbezirke von 100,000 Seelen
ein Ueberſchuß von wenigſtens 50,000 Seelen, ſo iſt hierfür ein beſonderer
Wahlkreis zu bilden. Eben ſo bilden kleinere Staaten mit wenigſtens
50,000 Seelen einen Wahlkreis noch kleinere treten mit anderen zuſam
men. Die ſpezielle Wahlmatrikel iſt daher erſt zu erwarten.

Der deutſche Zoll und Handelsverein umfaßte Ende 1846: 29,460,816
Einwohner ſein Vorgänger, der preufiſch-heſſiſche, endete am Schluß
1833 mit 14,827,418 Einwohner, und der neue deutſche Zollverein begann
ſein Leben mit dem Jahre 1834 mit 23 Millionen alſo ungefähr der
Einwohnerzahl der deutſchen Union, deren Vertreter ſich in Erfurt ver
ſammeln ſollen.

e eecccdee
Kunſinachricht.

Herr von Rokowsky-Linden, der ſchon durch ein
zweifaches Gaſtſpiel die Halliſchen Theaterfreunde erfreut hat,
wird am nächſten Donnerstag aus Gefälligkeit für Herrn Jhſ
ſen, deſſen Benefiz an dieſem Abend ſtattfindet, zum dritten
Male bei uns auftreten. Er hat auf vielſeitiges Verlangen
die Rolle des Grafen „Waldemar“ in Freitags gleichnami-
gem Drama gewahlt und wir haben nicht noöthig, über dieſe
Leiſtung des trefflichen Künſtlers des Weitern zu ſprechen, da
er durch dieſelbe ſchon bei dem Hall. Publikum ſich in Gunſt
geſetzt hat. Alle diejenigen, welche Herrn von Linden ſchon
als „Waldemar“ geſehen haben, werden ſich mit Freuden den
Genuß eines wiederholten Schauens gönnen alle übrigen
Theaterfreunde aber wollen wir noch ſpeciell dazu auffordern z
um ſo mehr, da erſtens das Stück auch im Uebrigen bei uns
recht gut beſetzt iſt und da zweitens die Vorſtellung zum
Benefiz des Herrn Jhſſen beſtimmt iſt; eines Schauſpielers,
der während des verfloſſenen Winters ſo mannifach beſchaftigt
worden iſt, daß er faſt in jeder Vorſtellung mitgewirkt hat.
Er darf alſo wohl mit Recht einer zahlreichen Theilnahme des

Publikums entgegenſehen. F.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.IJch bringe hierdurch zur Kenntniß des
Publiküms, daß derjenige Theil der Dorf-
agfe zu Giebichenſtein, welcher vor
em fiscaliſchen, ehemals Schmelzerſchen

Grundſtück vorbeiführt, in Folge der ſchon
in Angriff genommenen Pflaſterung deſſel-
ken, innerhalb der nächſten 14 Tage vom
11. d. Mts. an gerechnet fur Fuhrwerk
nicht paſſirbar iſt und daher während die-
ſer Zeit abgeſperrt werden wird.

Halle, den 8. März 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

Jm Auftrage:
Der Kreis Secretair

Barth.
Bekanntmachung.

Jch bringe hiermit zur öffentlichen
Kenntniß, daß am 14. und 15. d. M. in
dem hüglichen Terrain noördlich von der
Dölauer Haide nach der ſogenannten
Cröllwitzer Höhe zu die Schießübungen
Seitens des hieſigen Fuüſilier-Bataillons
19ten Jnfanterie- Regiments ſtattfinden
werden.

Halle, den 11. März 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

Jm Auftrage:
Der Kreis Secretair

Barth.
Oeffentliche Bekanntmachung.

J. Nachbenannte Verſchollene, als
1) tie unverehelichte Johanne Friederike

Günther aus Merſeburg, geb. den
17. Juli 1814, ſoll bereits im Jahre
183h in der Saale ertrunken, und un-
weit Böllberg bei Halle gerichtlich
aufgehoben ſein, was ſich jedoch nicht
hat feſtſtellen laſſen, und zu deren in
96 A 4 J 9 beſtehenden Nach-
laſſe ſich die Johanne Dorothee Gün-
ther verehelichte Bürgermeiſter a. D.
Conradi zu Halle, und Fraulein
Ertdmuthe Amalie Günther zu Reud
nitz bei Leipzig als Geſchwiſter und
Erben gemeldet haben

2) Johann Andreas Bülichen, Sohn
des Zimmermeiſters Johann Friedrich
Bülichen, geb. zu Mayhen bei
Lützen den 21. Juni 1780 iſt in der
Zeit von 1808 1810 als Soldat bei
dem Königlichen Sächſiſchen Jnfante-
rie-Regimente Prinz Faver eingeſtellt,
ſoll 1812 mit nach Rußland gezogen
und an einer bei Danzig erhaltenen
Verwundung geſtorben ſein, und deſ-
ſen Nachlaß in 4 27 U 6
Sparkaſſeneinlage beſteht;

3) Johann Chriſtoph Dorn aus Groß-
lehnaä diente 1779 beim Churfürſtlich
Sächſ. Proviant-Amte als Aſſiſtent,
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er war zuletzt im Jahre 1780 in
Großlehna. Von deſſen Aufenthalte
iſt nichts bekannt geworden, und deſſen
Vermögen in 25 26 M 55 beſteht;

4) Der Schneider Johann Gottlieb Al-
brecht, geb. zu Teuditz am 9. Dec.
1798, iſt im Jahre 1812 konfirmirt,
hat demnächſt in Leipzig die Schnei-
derprofeſſion erlernt, und hat die letzte
Nachricht von ſich aus Preßburg im
Jahre 1822 gegeben.
II. Die unbekannten Erben

1) der am 6. Decbr. 1795 zu Burg-
ſtaden verſtorbene Suſanne Weiske,
angeblich aus Schaafſtädt (5
19 5 X Nachlaß);

2) des am 17. Septbr. 1801 zu Krieg-
ſtadt verſtorbenen Chriſtian Leiſe;
derſelbe ſoll nach einer Nachricht im
Kirchenbuche nicht Leiſe, ſondern
Berger geheißen, ſeinen Namen aus
Furcht vor dem Militairdienſt veran-
dert haben und ein Sohn des Gott-
fried Berger zu Beeſen geweſen
ſein, (4 J 27 6 Nachlaß);

3) der am 17. Sept. 1848 zu Schlech-
tewitz verſtorbenen Friederike Hän-
del (20 o 23 Nachlaß);

4) des am 8. Auguſt 1849 zu Schaaf-
ſtädt verſtorbenen außerehelich gebor-
nen Karl Auguſt Ruppert (2
Nachlaß)

werden hiermit aufgefordert, ſich ſpäteſtens
im Termine

den 21. Decbr. er. Vorm. 11 Uhr
an hieſiger Gerichtsſtelle bei dem Deputir-
ten Hrn. ObergerichtsReſerendar Kretzſch
mar zu melden, widrigenfalls die Ver-
ſchollenen für todt erklart, ihr Nachlaß
den bekannt gewordenen Erben verabfolgt,
und diejenigen Betrage, zu denen keine
Erben vorhanden ſind, dem Fiskus uber-
antwortet werden auch die nach erfolgter
Präcluſion ſich etwa erſt meldenden näheren
oder gleich nahen Erben alle Dispoſitionen
über die Nachlaſſe anzuerkennen und zu
übernehmen ſchuldig, weder Rechnungs-
legung noch Erſatz der gehobenen Nutzun
gen zu fordern berechtigt, ſondern ſich le
diglich mit dem, was alsdann noch von
der Erbſchaſt vorhanden wäre, zu begnü-
gen verbunden ſein ſollen.

Merſeburg, den 14. Febr. 1850.
Königl. Kreisgericht, I. Abtheilung.

Das alte Schulhaus und Stallgebäude
zu Wallwitz ſoll zum ſoſortigen Abbruch
an den Meiſtbietenden verkauft werden.
Liebhaber wollen ſich zu dem Ende Mon-
tag den 18. dieſes Monats früh 11 Uhr
an Ort und Stelle einfinden.

Halle, den 11. März 1850.
Der Bauinſpector

Schulze.

Taubſtummen-Anſtalt.
Zu der Mittwoch den 13. Marz Nach

mittags von 4 bis 5 Uhr im Saale des
Wagebaäudes ſtattfindenden öffentlichen Prü
fung der Zoöoöglinge obiger Anſtalt lade ich
hierdurch die geehrten Damen des Frauen
vereins, ſo wie alle geehrten Göoönner und
Freunde der Anſtalt ein.

Halle, den 11. März 1850.
Klotz.

Eine Manmſell, welche mehrere Jahre
in Material und Gaſtwirthſchaften con
ditionirt, auch ſerviren kann, wünſcht recht
bald ein ahnliches Unterkommen. Auch
findet ein junges Mädchen vom Lande,
welche das Molkenweſen verſteht und die
ganze Wirthſchaft beſorgt, zum 1. April
ein Unterkommen. Zu erfragen Schuülers-
hof Nr. 748.

Geſucht wird eine Demoiſelle, welche das
Putzmachen erlernen will. Näheres bei
Amalie Schick in Lauchſtädt, Markt
Nr. 660.

Ein Verwalter mit guten Zeugniſſen
und beſcheidenen Anſprüchen, ſowie ein
Oekonomie Lehrling mit den nothigen
Schulkenntniſſen, finden zu Oſtern a. e.
ein Unterkommen auf dem Rittergute
Tauhardt bei Eckartsberga.

Hagemann.
n

Auf dem Rittergute Petersrode bei
Delitzſch ſtehen 7 Stück junge ſtarke fette
Ochſen im Ganzen oder Einzelnen von jetzt
ab zum Verkauf und werden Kaufliebha-
ber dazu eingeladen.

Von den billigen Pferdedecken, das
Stück 1 habe ich wieder eine neue
Sendung erhalten.

Friedrich Arnold am Markt.

Vera änderungshalber bin ich willens,
mein Haus Nr. 122 zu Wettin, wel
ches ſich zu jedem Geſchäft paßt, aus freier
Hand zu verkauſen. Das Nähere iſt zu
erfragen beim Eigenthümer daſelbſt.

Hochſtämmige Roſen, Trauerweiden,
Oelweiden Pappeln, Maulbeer- und ver
edelte Pfirſichenbäume, auch Aepfel-, Bir
nen-, Kirſch-, Pflaumen und Akazien-
ſtaummchen, die ſchönſten Sorten von Sta-
chel- und Johann'sbeerſträuuchern und Wein-
ſenkern; ferner eine Partie Miſtbeetkaſten
nebſt dazu gehörigen Fenſtern, ſind ver-
änderungshalber zu den billigſten Preiſen
zu verkaufen bei der Wittwe Friedrich
vor dem Geiſtthor.



An meine Waähler!
Die Kammerſitzungen ſind geſchloſſen.

Zeitungen die Berichte darüber, ſowie über die
lungen geleſen. Doch mochte ich ſchließlich
an Sie richten, um den Eindruck, den die letzten Zeiten auf
Sie und mich hervorgebracht haben mögen, gewiſſermaßen ge

Kurz nach Weihnachten erſchienen die be
kannten Königl. Propoſitionen; ſie wurden in der Geſtalt, wie
ſie von den Kammern und namentlich von der 2tken angenom-
men wurden, nicht ohne ſtarken und zahlreichen Widerſpruch
unter den Mitgliedern, durchgeſetzt wie Sie wiſſen werden

ſie wurden aber durchgeſetzt, und es erfolgte dann die Feſt-
ſetzung und Vereidigung der Verfaſſung von Seiten der Krone

meinſam zu machen.

und der Kammern. Manche von denen,
tionen geſtimmt, fanden ſich nunmehr durch den Erfolg be
ſtärkt und gerechtfertigt und ſchienen diejenigen, die gegen die
Propoſitionen geſtimmt, als ſolche zu betrachten, denen am Zu-
ſtandekommen des Verfaſſungs- Abſchluſſes
daſſelbe möglicherweiſe gehindert haben würden.

Die gegen die Propoſi-
tionen geſtimmt, handelten aus Ueberzeugung und nicht aus
Leidenſchaft, und ſie hatten die Zuverſicht, daß auch die unbe-
ſchworene Verfaſſung Geltung erhalten würde.
eine Differenz in der Beurtheilung der Propoſitionen und des
Erfolges entſtanden als aber die Beeidigung der Verfaſſung
geſchehen war, da waren Alle einig, daß das für unſer Vater-

war jedoch keinenfalls gerechtfertigt.

land ein großer und guter Schritt war,
die redlichen Männer aller Parteien die Hände, um fortzuwir-
ken auf dem nunmehr gewonnenen Boden mit beſtem Willen

Nach der Beeidigung der Verfaſſung bis
zum Schluß der Kammerſitzungen haben die Kammern eine
Maſſe von Geſetzen abgemacht, die zum organiſchen Ausbau des

nach beſten Kraäflen.

Staates von der größten Wichtigkeit und
ren.
erſten Male im Konigreich Preußen durch
Landes.
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Sie haben in den

noch ein paar Worte gen nach

Gefahren.

die fur die Propoſi-

nichts gelegen, die
Dies Urtheil

So war alſo

und es reichten ſich

Nothwendigkeit wa-

eine Vertretung des die

gerechtfertigt werden.
ben nun Boden unter unſeren Füßen faſt nach allen Richtun-

ſetzten Verhand gen hin mit dem Gefühl reiſten wir aus den Kammerſitzun
auſe, und glaubten mit einem gleichen Gefühle von

unſern Wählern empfangen werden zu können.
der Zeit aber wieder trübe Wolken aufgegzangen und ſtellenweiſe
dröhnt der neugewonnene Boden unker unſeren Füßen, als
kuündigte ſich ein Erdbeben an.
man auch geglaubt, daß ſie endlich begründet, wenn auch nicht
vollendet werden würde tritt jetzt aufs Neue in große ſchwere

Wir haben nun Grund gelegt, wir ha

Es ſind ſeit

Die deutſche Einh.it, von der

Wenn ich nicht feſt baute auf das alte Sprichwort: „Gott
verläßt ſeine Deutſchen nicht“ ſo möchte ich faſt wähnen Ange
ſichts unſerer jetzigen Lage, daß wir von Gott verlaſſen waren.
Ein Glied nach dem anderen löſt ſich von dem kaum erſtande
nen Bund los und wie in alten Zeiten die einzelnen Stämme
ſich gegenſeitig bekriegten, ſo ſtellen ſich jetzt Stämme des Suüs-
dens gegen Stämme des Nordens.
ſich unter die Leitung einer faſt nur dem Namen nach deut
ſchen Macht, einer Macht, die nie undeutſcher war, als wenn
ſie ſich mit Deutſchland vereinigt gerüſtet gegen deutſche
Stamme und drohen den Kampf des Eigennutzes, des Ehrgei-
zes ohne Rückſicht auf das gemeinſame Vaterland.

Und vor Allen iſt es ein Stamm, gegen den der verbündete
Feind ſich erhebt, den er ſeine Macht, ſeine Einflüſſe zu berau
ben ſucht durch Drohungen der Gewalt, durch Liſt es iſt
der Stamm unſeres engeren Vaterlandes.

Preußens Macht und Einfluß bei Begründung und Fort
führung deutſcher Einheit wird gefürchtet und angefeindet und

wir Preußtzen ſehen dem traurigen Geſchick entgegen,
uns beugen ſollen den eigennutzigen und eifer'üchtigen Grlüſten
undeutſcher Landsleute und unnachbarlicher Nachbarn und die
Erben Ruhmes u Friedrich des Großen gehen der

um Schmach entgegen, ſich demüthigen zu ſollen vor den FeindenDas Budget für das laufende Jahr wurde feſtgeſtellt zum ſein kühner Geiſt und ſein ſtarker Arm zu Voren warf

Die Gemeindeordnung und Kreis Bezrks Provinzial uns demüthigen zu müſſen zu einer Zeit, wo unſere Kräfte in

Deutſche Stämme ſtellen

daß wir

Ordnung wurden übereinſtimmend von beiden Kammern feſtge der Wirklichkeit den Kräften unſerer Gegner mehr als gewach
ſetzt und in der Steuergeſetzgebung wurden durchgreifende Re

Wenn man die Maſſe der verarbei
„abgethan wurden, in

formen angeordnet u. ſ. f. Wen
teten Gegenſtände mit der Zeit, in der ſie

ſen ſind.
Wir ſehen es mit Schmerz kommen, daß mit unſerer Nie-

derlage diejenigen deutſchen Brüder, die ſich an uns geſchloſſen,
Vergleich ſtellt, ſo wird man den Kammern gewiß Mangel an verlaſſen, verloren daſtehen werden, wir ſehen die Ausſicht ſich
Thätigkeit nicht vorwerfen können.

Parteien und deren Organen uns auch in
Theil geworden. Hier dient zur Entſchuldigung, daß Umſtande

Wir konnten nicht an
ders. Das Mandat der ſten Kammer ging zu Ende, und Ge-
ſetze, die zur Grundlage des Staats dienten, mußten erlaſſen

So mögen die Kammern von einem billigen Urtheil

eine raſche Erledigung nöthig machten.

werden.

Sprottilen in Oel, etwas pi
kantes, à Kruke 7
pPfieblt S Boltze.

Aechte Teltower Rübchen empfiehlt
M. Weber, Schmeerſtraße Nr. 711.

Ein ſtarkes braunes Arbeitspferd (Hengſt)
mit Geſchirr und ein halbverdeckter Wa-
gen (Hamburger) ſtehen billig zu verkau-
fen im Gaſthof zur goldenen Kugel.

Friſcher Kalk den 16. März in der
Kirchnerſchen Ziegelei am Klausthor.

Eher möchte man ihnen
Fluchtigkeit vorwerfen, und dieſer Vorwurf iſt von gewiſſen

em
Auskunft ertheilt

verwirklichen,

reichlichem Maaße zu

Ein kleines Haus nahe am
Markt ſteht für einen ſoliden
Preis zum Verkauf. Nähere

Fran Möbius,
Trödel Nr. 782.

Zwei Kellnerburſchen, welche mit gu-
ten Atteſten verſehen ſind, werden zum
ſofortigen Antritt geſucht im Bürgergarten.

Einen Lehrling von guter Erziehung
ſucht der Maler Kirſch, Leipziger Straße
Nr. 1654.

daß das Band und die Einheit des deutſchen
Vaterlandes wieder für lange Zeit wie vorher zerriſſen ſein wird
und die alte Sehnſucht hoffnungslos in deutſcher Bruſt leben
wird nach dem gemeinſamen, nach dem wahren Vaterlande.

Wir gehen dem Geſchick entgegen und das iſt das Haär-
teſte nicht weil wir müſſen, nein weil wir wollen.

Geiſt Friedrichs des Großen warum haſt du uns verlaſſen!
(gez.) Werner von Veltheim.

200 ſehr gutes Wieſen-Heu, liegen
2 Stunden von Halle, à 22 V 6
zum Verkauf. Nähere Auskunft beim
Gaſtwirth Boehme im Gaſthof zum ro
then Roß, Leipziger Straße.

Geräuch. Rheinlachs, wie ſtarke
große Spick- Aale und neue Brat-
Heringe erhielt in friſcher SendunG. Goldſchmidt.

Neue Sendung Bairiſch Bier
(Nürnberger) empfiehlt außerordent
lich ſchön C. J. Scharre zur Börſe.



Wollene Kleider à 2 Thlr., Doppel-Shawls von 3' Thlr. an,
eine große Auswahl glatte Thibets in den ſchönſten Farben, Caſimir, Mouſſelin, ſeidene Zeuge in ſchwarz und bunt, empfiehlt

billigſt E. Cohn Leipziger Straße, dem Engl. Hof gegenüber.
Jn der Strohhutfabrik und Bleiche von Henriette Fürſten-

berg, geb. Cohn, große Ulrichsſtraße Nr. SO, werden fortwährend alle Arten Strohhuüte
e gebleicht und nach den neueſten Façons umgenäht, wozu Façons zum Ausſuchen bereit
tegen.v Auch ſind die neueſten Frühjahrs und Sommerhüte in Seide

von Herrn Pfl ugrad aus Leipzig angekommen in der Putz und Modehandlung von H. Fürſtenberg,
Ulrichsſtraße und Steinſtraßen- Ecke Nr. 8SO.

M reHiermit meinen geehrten Geſchäftsfreunden die ergebene
Anzeige, daß mit heutigem Tage Herr August Schubbe
in mein bisher unter der Firma

omV. Callein geführtes Produeten- und fein Spirituoſen- Ge
ſchäft als Theilnehmer eingetreten iſt und ſolches nunmehr
unter Veibehaltung obiger Firma gemeinſchaftlich von uns
fortgeführt wird, wovon gefälligſt Bemerkung zu nehmen bitte.

Magdeburg, den I. März 1850.
Woldemar Kaestner.

Verkauf eines Ritter- und vorzüglichen Holzgutes betreffend. Verkaufs- Anzeige.
Daſſelbe, dem Unterzeichneten ſeibſt bekannt, empfehle ich jedem reellen Käufer Eine nahrhafte Mühle mit 2 Mahlgän-

zur erſten Berückſichtigung. Das Gut im Konigreich Sachſen, 3 Stunden von gen und 21 Morgen Feld, Wieſe und
einer Eiſenbahn gelegen mit großartigen Schloßgebaäuden, Holz, desgl. 2 Guter nahe bei Naum-

7 Morgen Gehofte, burg, jedes mit 72 Morgen Feld für54 Obſt-, Gras- und Gemuüſegarlen, 4500 1 desgl. mit 15 Morgen Feld
529 Wieſen, fur 2500 ſind zu verkaufen durch den941 Feld, Commiſſienair Stutzberg in Naum-613 Teiche, fo ur g.2522 ForſtSumma: 1896 Morgen oder 2260 ſächſiſche Acker, à 37 OR., Beſte Varinas- Blätter, à t

Brauerei, Torſſtecherei, Ziegelei, baaren Gefällen c. Die bedeutende Forſt iſt mit 12 bei W. Thieme Comp.
altem ſchönem Holze beſtanden und bisher immer geſchont, jedoch jährlich

5500 Holznutzung berechnet worden. Lehrlings-Geſuch.Die Forderung iſt 270,000 und kann ſofort übernommen werden, wenn Ein junger Menſch, der Luſt hat die
mindeſtens 50,000 angezahlt werden können. Malerei zu erlernen kann zu Oſtern in

Hierauf Reflektirende wollen ſich deshalb ſchleunigſt wenden an den Oekonom die Lehre treten in Merſeburg bei
und Cemmiſſionair Wilh. Gähler in Schkeuditz. P. Sörenſen, Maler und Lackirer.

S d u Lehrlings-Geſuch.Freitag als den 15. März friü r Jrn meinem Geſchäft findet zu Oſtern z[i en. Je füſollen an den Fiſchhaltern im ſogenann- ein Lehrling ſein t 8 Familien Nachrichten. 30.
9 o Tane t W r u Der Kaufmann Kleinholz Verlobungs- Anzeige. Jati
W 30 Seche n Fplundige in Gröbzig. Die Verlobung unſerer jüngſten TechSatzkarpfen billig verkauft R driſen e ter Natalie mit dem Königl. Steuer-

Deutliche und correcte Noten werden Beamten Herrn Otto Hofmann beeh-
Gutes Muldenheu iſt ſtets in großen geſchrieben auch reell und ſchnell beſorgt ren wir uns Verwandten und Freunden

und kleinen Partieen zu verkaufen auf der Gommergaſſen- Ecke Nr. 1740. hierdurch ergebenſt anzuzeigen.
Domaine Roßdorf bei Jeßnitz. A. Jauchius. Schraplau. Dr. Mie und Frau.

Bebauerſche Buchdruckerei in Halle.
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